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Liebe Freundinnen und Freunde sozi-
aldemokratischer Kommunalpolitik, 
liebe Leserinnen und Leser, 
die Schlagzeilen allein des letzten 
Vierteljahres beschrieben sehr gut, 
in welchem Spannungsfeld sich die 
Brandenburger Kommunen befin-
den. Anhand von vier ausgewählten 
Überschriften lässt sich gut ablesen, 
vor welchen Herausforderungen die 
Brandenburger Kommunen stehen.

Das OVG-Urteil zu den Eltern-
beiträgen vom 6. Oktober 2017
Am 6. Oktober 2017 urteilte das 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-
denburg (OVG) über die Beitragssat-
zung für Kinderbetreuung der Kreis-
stadt Rathenow. Nachdem bereits in 
den vorangegangenen Jahren über 
die Art und Höhe der Elternbeiträge 
landesweit diskutiert worden war, 
setzte das OVG mit diesem Urteil 
viele Kommunen in Zugzwang. Es 
stellte fest, dass die von der Stadt 
2014 beschlossene Satzung mit dem 
Brandenburgischen Kindertagesstät-
tengesetz nicht vereinbar ist. Für die 
Mutter, die das Normenkontrollver-
fahren vor Brandenburgs höchstem 
Verwaltungsgericht angestrengt 
hatte, war das ein Erfolg, durfte sie 
doch mit der Rückzahlung der Kita-
beiträge rechnen. Für die Kreisstadt 
und viele andere Städte und Ge-
meinden schloss sich eine intensive 
Lektüre des Urteils der Richter an. 
Denn für viele Kommunen hatten 
die Aussagen des Gerichtes Konse-
quenzen. 

Die konkrete Ausgestaltung der El-
ternbeiträge obliegt im Land Bran-
denburg den Trägern der Einrich-
tungen. Und schon hier zeigt sich 
im Land Brandenburg ein sehr hete-
rogenes Bild bei der Trägerstruktur. 
Während einige Kommunen eigene 
Kindertagesstätten und Hortange-

bote betreiben, sind andere dazu 
übergegangen diese Angebote ganz 
oder zumindest teilweise an freie 
Träger zu übergeben. Und dies nicht 
nur mit Konsequenzen für die Vielfalt 
des Angebotes, sondern auch für die 
regelnden Rechtsakte. Einige Kom-
munen sind auf Grund ihrer Träger-
struktur noch in der Lage, Satzungen 
durch die örtliche Gemeindevertre-
tung zu beschließen, die dann ver-
bindlich für die Kitaträger sind. An-
dere Kommunen, deren Betreuungs-
angebot überwiegend oder vollstän-
dig von freien Trägern sichergestellt 
wird, müssen den Weg über Bei-
tragsordnungen gehen, die von der 
Gemeindevertretung beschlossen 
werden. Nach diesem Beschluss sind 
es dann die für die Kinderbetreuung 
zuständigen Fachverwaltungen, die 
mit den freien Trägern die Anwen-
dung der Beitragsordnung abstim-
men und bestenfalls erreichen. Diese 

Vielfalt aus Trägerstruktur, örtlichen 
Rechtsgrundlagen und Auslegungs-
unterschieden des Brandenburgi-
schen Kindertagesstättengesetzes 
(KitaG) beschäftigt die Kommunen, 
die Spitzenverbände und auch die 
Landespolitik regelmäßig. 

Das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport hat zuletzt 2016 
eine Handreichung für die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
in Brandenburg zur Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 17 Absatz 
3 Satz 2 KitaG durch Rechtsanwalt 
Dr. Christoph Baum erarbeiten las-
sen. Diese Orientierungshilfe hatte 
zweierlei Zielrichtungen. Zum einen 
sollte es den Kommunen Hilfe bei 
der Anwendung des Kitagesetzes 
bieten. Insbesondere im Jahr 2016 
wurde über die örtlichen Unter-
schiede bei den Elternbeiträgen im 
Land Brandenburg diskutiert. Da-
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bei kamen auch immer wieder die 
Forderungen nach einer landesein-
heitlichen Beitragsordnung oder zu-
mindest einer Rahmenordnung auf, 
die allzu große Unterschiede in der 
Beitragshöhe vermeiden sollte. Das 
Land sah sich mit diesen Erwartun-
gen aus der Elternschaft und auch 
den Kommunen konfrontiert und 
hatte gleichzeitig die Befürchtung, 
dass eine solche Musterordnung 
einen zu tiefen Eingriff in die kom-
munale Selbstverwaltung darstellen 
würde und entsprechend dem Maß-
stab der strengen Konnexität auch 
eine Verpflichtung des Landes zur 
Finanzierung auslösen könnte. Das 
vorgelegte Vademecum für die Trä-
ger der örtlichen Jugendhilfe erleich-
tert zwar grundsätzlich die Arbeit 
der Fachverwaltungen, doch die Ent-
scheidung aus Rathenow zeigt, dass 
im Land Brandenburg noch immer 
sehr unterschiedliche Auslegungen 
der Vorschriften des Kitagesetzes 
anzutreffen sind. 

Steigende Geburtenrate seit 
1993 auf den Höchststand 2016
In diese Zeit nun fällt eine andere 
Schlagzeile aus diesem Frühjahr. Von 
einem Babyboom in Berlin und Bran-
denburg wurde nach den Veröffent-
lichungen Landesamtes für Statistik 
Berlin-Brandenburg gesprochen. Mit 
20.934 wurden im Jahr 2016 im Land 
Brandenburg so viele Kinder geboren 
wie noch nie seit 1990. Nach einem 
Tiefstand im Jahr 1993 mit 12.283 Ge-
burten setzt sich damit der kontinu-
ierliche Anstieg der Geburtenzahlen 
fort. Doch jene gehen fehl, die hierin 
bereits die Trendwende des demo-
grafischen Wandels sehen wollen. 
Vielmehr ist der Geburtenanstieg, 
den wir derzeit verzeichnen können, 
das Ergebnis externer und interner 
soziodemografischer Effekte. Dabei 
wird nicht nur auf die Zuwanderung 
der letzten Jahre Bezug genommen, 
sondern vor allem auf die Alters-
gruppe jener, die derzeit Kinder be-
kommen. Mit wachsender Distanz zu 
Berlin haben die Kommunen in den 
letzten fast 30 Jahren auch wach-
sende Teile der Bevölkerung verlo-
ren. Der Effekt dieser Abwanderung 
wird sich in den nächsten Jahren im 
sogenannten demografischen Echo 
bemerkbar machen. Denn Kinder, 
die entweder nach der Wiederver-
einigung gar nicht erst nicht gebo-
ren wurden oder aber Brandenburg 

den Rücken gekehrt haben, werden 
hier keine Kinder bekommen. Mithin 
ist der momentan so bezeichnete 
Babyboom trügerisch und eine He-
rausforderung für die Kommunen. 
Bestenfalls gelingt es ihnen, die Zahl 
der Geburten auf diesem Niveau zu 
stabilisieren. So kann es gelingen, 
dass die Investitionen, die derzeit 
auch durch Fördermittel des Bun-
des und Landes in den Ausbau der 
Kinderbetreuung fließen, auch nach-
haltig wirken. Besonders spannend 
ist die momentane Geburtenrate vor 
dem Hintergrund einer im Land in 
den vergangenen Jahren geführten 
Diskussion um die Zukunftsfähigkeit 
der kommunalen Strukturen. Denn 
die höchsten Geburtenraten in Bran-
denburg gab es 2016 zum Beispiel 
im Landkreis Prignitz (1,92 Kinder je 
Frau), im Landkreis Oberspreewald-
Lausitz (1,79) und in Ostprignitz-Rup-
pin (1,78). Also jenen Landkreisen, 
die im Rahmen einer Strukturreform 
noch ihre Eigenständigkeit verlieren 
sollten. Natürlich sind Verwaltungs-
strukturen nur in sehr seltenen Aus-
nahmefällen Gründe für eine höhere 
Geburtenrate und auch der politi-
sche Einfluss darauf dürfte über-
schaubar sein. Es waren aber genau 
jene demografischen Effekte, die die 
Argumentation der Landespolitik ge-
genüber den Landkreisen und kreis-
freien Städten immer schwieriger 
machten und letztlich den Reform-
stopp mitbegründeten. 

Geburtenrate als  
Herausforderung für  
Betreuungskapazitäten
Die eben geschilderte Entwicklung 
der Geburtenzahlen in unserem 
Land ist für die Kommunen Segen 
und Herausforderung zugleich. Wie 
bereits angedeyutet stehen einzelne 
Fördermöglichkeiten für den Ausbau 
der Kinderbetreuung zur Verfügung. 
Gleichzeitig sind die Möglichkei-
ten zur Schaffung neuer Krippen-, 
Kindergarten- und Hortplätze be-
grenzt. Dies liegt nicht nur an der 
insbesondere in der Bauwirtschaft 
derzeit guten Auftragslage mit einer 
entsprechenden Auswirkung auf die 
Baupreise. Auch die gemeindeeige-
nen Flächen und Ausbaukapazitäten 
bestehender Angebote sind vielfach 
an ihren Grenzen angelangt. Aus 
diesem Grund haben beispielsweise 
Eltern aus dem potsdam-mittelmär-
kischen Borkwalde und Borkheide 

einen Brief an die Bundeskanzlerin 
geschrieben. Der Brief, der von ei-
ner Unterschriftensammlung in den 
Waldgemeinden des Berlin-nahen 
Raumes begleitet wurde, fordert 
Angela Merkel zum Handeln auf. Vor 
allem die derzeit in den Gemeinden 
herrschende Raumnot im Kinder-
garten und in der nachschulischen 
Hortbetreuung veranlasste die Eltern 
zu diesem Schritt. So verständlich 
das Missfallen der Eltern ist, so ge-
ring wird der konkrete Einfluss der 
Bundesregierung auf eine schnelle 
Verbesserung sein. Nicht nur, weil 
der Bund, die Länder und die Kom-
munen in Fragen der Kinderbetreu-
ung die Kompetenzen unter sich 
aufteilen, sondern auch, weil viele 
Probleme nicht leicht zu lösen sein 
werden. Denn auch der von den El-
tern beklagte Erziehermangel wird 
sich nicht kurzfristig beheben las-
sen. Die meisten Kommunen haben 
längst die Kapazitäten der eigenen 
Einrichtungen und der freien Träger 
hochgefahren und suchen händerin-
gend nach Fachkräften. Die Überga-
be eines Fördermittelbescheides an 
eine Bürgermeisterin zum Aus- und 
Neubau einer Kita gibt deshalb oft 
nicht nur Anlass zur Freude, sondern 
führt auch zu Sorgenfalten auf der 
Stirn der Hauptverwaltungsbeamtin. 
Denn nicht nur die Baupreise und die 
Bauzeiten, die derzeit von Unterneh-
men aufgerufen werden, machen ei-
nen dringend nötigen Ausbau in der 
von Eltern zu Recht erwarteten Zeit 
schwierig. Auch das notwendige pä-
dagogische Personal zu finden wird 
eine zunehmende Herausforderung. 

Vorschläge, die Gehältergerech-
tigkeit zwischen Pädagogen in der 
Grundschule und in der Kinderbe-
treuung zu erhöhen, wie sie jüngst 
von der Brandenburgischen Bil-
dungsministerin geäußert wurden, 
sind zu begrüßen, wenn das Land 
den Differenzbetrag zur derzeitigen 
Bezahlung auch ausgleichen wird. 
Denn was die Attraktivität des Erzie-
herberufes steigern soll, wird gleich-
zeitig zu steigenden Personal- und 
damit auch Platzkosten führen. Eine 
nicht zu stemmende Herausforde-
rung für die meisten kommunalen 
Haushalte. Insofern ist die vierte 
Schlagzeile des letzten Quartals ein 
Bekenntnis des Landes zur stärkeren 
finanziellen Beteiligung und besse-
ren Ausstattung der Kommunen. 

Einstiege in die kostenlose 
Kinderbetreuung
Im März 2018 hat der Landtag von 
Brandenburg die Beitragsfreiheit 
des letzten Kita-Jahres auf den Weg 
gebracht. Vom 1. August an sollen 
die Eltern keine Elternbeiträge mehr 
zahlen müssen und die Landespoli-
tik hat bereits angekündigt schritt-
weise komplett auf die Erhebung 
von Beiträgen zu verzichten. Die 
dabei angekündigte Erstattung an 
die Kommunen in Form von Pau-
schalbeträgen bzw. wo nötig durch 
Mehrkostenausgleiche ist zu begrü-
ßen, denn die Finanzierung dieser 
Landesinitiative aus den kommuna-
len Haushalten ist schon wegen der 
Konnexität abzulehnen. 

Die Entscheidung des Landes, auf 
die Elternbeiträge zur Kinderbe-
treuung zu verzichten und damit 
das Bildungsangebot von der Ge-
burt bis in den Universitätshörsaal 
tatsächlich kostenfrei zu machen, 
ist auf den ersten Blick sozialpoli-
tisch vernünftig. Ob sich der Ver-
zicht auf diese Beiträge aber von 
einer Stärkung des Bildungsange-
botes, einem besseren Betreuungs-
schlüssel und einer individuelleren 
Förderung von Kindern begleiten 
lässt, bleibt abzuwarten. Durch den 
ersten Schritt zur Beitragsfreiheit 
wird es auch nicht zu einem Run 
auf die Kitaplätze kommen, denn 
schon heute sind im Durchschnitt 
mehr als 97 Prozent der Kinder ei-
nes Jahrganges im letzten Kita-Jahr 
in einer Kindertagesstätte. Erst die 
Ausweitung der Beitragsfreiheit 
auf die übrigen Kita-Jahre wird zu 
einer Veränderung des Anwahl-
verhaltens der Eltern führen. Denn 
trotz des Rechtsanspruches auf 
Kinderbetreuung sind beispielswei-
se nur etwa 57 Prozent der unter 
Dreijährigen in einem Angebot der 
Kinderbetreuung. Die damit ein-
hergehende Herausforderung für 
Kommunen wird es sein, weitere 
Betreuungsplätze zu schaffen oder 
jene, die derzeit geschaffen wer-
den, auch langfristig vorzuhalten. 
Eine Herausforderung mehr, vor der 
die brandenburgischen Kommunen 
stehen, und eine, bei der nur eine 
Unterstützung durch das Land ge-
währleistet, dass die Leistungsfä-
higkeit der Städte und Gemeinden 
nicht überfordert wird. 
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Die Kita-Satzungen in Potsdam
Auf dem Weg zur Rechtsklarheit

Interview mit Mike Schubert, dem Sozialdezernenten der Stadt Potsdam

Das Thema „Kita-Satzungen“ 
beschäftigt ohnehin seit eini-
ger Zeit zahlreiche Kommunen 
in Brandenburg. Viele davon 
prüfen, ob ihre Satzungen, in 
denen die Beiträge der Eltern 
bestimmt werden, angepasst 
oder geändert werden müssen, 
nachdem das Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Brandenburg Ende 
letzten Jahres eine Kita-Satzung 
für nichtig erklärt hatte. In Pots-
dam gibt es nun eine besondere 
Situation. Dort werden die Ein-
richtungen von privaten Trägern 
betrieben – in 118 Einrichtungen 
mit knapp 18.000 Plätzen. Wie 
sich jüngst herausgestellt hat, 
wurden auf der Grundlage einer 
2016 erlassenen Elternbeitrags-
satzung für den Kita-Bereich in 
der Vergangenheit die Elternbei-
träge falsch kalkuliert. Dadurch 
wurden die zu zahlenden Bei-
träge im Ergebnis zu hoch ange-
setzt. Wie kam es dazu? 
Wir haben in Brandenburg ein sehr 
altes Kitagesetz mit zum Teil sehr 
offenen Formulierungen und Re-
gelungen. Das führt aktuell dazu, 
dass Rechtsklarheit über ein Gesetz 
durch Gerichte hergestellt wird. Bei 
einem sensiblen Thema wie der Kin-
dererziehung eigentlich ein Unding. 
Zum Teil werden Paragraphen je 
nach Satzungsgeber unterschiedlich 
ausgelegt. Zum Beispiel handhaben 
die vier kreisfreien Städte die Be-
rechnung der Beiträge völlig unter-
schiedlich. Das hat für mich nichts 
mit kommunaler Selbstverwaltung 
zu tun, sondern mit unklaren gesetz-
lichen Vorgaben. So haben wir in der 
Stadt Potsdam die pädagogischen 
Kosten in die Gebührenkalkulation 
mit einberechnet, was sich im Nach-
gang als Fehler herausgestellt hat. 
Noch komplizierter wird es mit der 
Rechtsauslegung bei den Gebäude-
kosten. In allen vier kreisfreien Städ-
ten und auch in vielen anderen Ge-
meinden in Brandenburg werden die 
Gebäudekosten in die Elternbeiträge 
einkalkuliert. Laut Standpunkt der 
Eltern und Träger in Potsdam müs-

sen diese Kosten eigentlich durch die 
Gemeinde getragen werden. Wenn 
diese Rechtsauffassung richtig wäre, 
dann müssten weitere Bestandteile 
aus der Kalkulation der Elternbei-
träge entfernt werden. Leider nutzt 
der Landesgesetzgeber die aktuelle 
Situation nicht, um in dieser Frage 
für eine Klarstellung zu sorgen und 
überlasst Kommunen und Eltern er-
neut, die Frage vor Gericht auszutra-

gen. Das ist ärgerlich und trägt nicht 
zum Kitafrieden bei.

Damit stehen zwei Punkte auf 
dem Prüfstand: die seit 2016 zu 
hoch angesetzten Elternbeiträge 
und die künftigen Gebühren. 
Müssen die Beträge an die El-
tern nun zurückgezahlt werden 
und was würde das für die Stadt 
Potsdam bedeuten?

Aktuell gibt die Stadt 99 Millionen 
Euro für die Kindertagesstätten aus 
und bekommt einen Zuschuss von 
etwa 32 Millionen vom Land Bran-
denburg. Wir sind gerade dabei die 
Elternbeiträge neu zu kalkulieren 
und die Kosten zu ermitteln. Danach 
können wir genau sagen, über wie-
viel Geld wir reden. 

Wie wird versucht dieser Si-
tuation derzeit beizukommen 
und eine Einigung mit den Kita-
Trägern zu finden? Gibt es dazu 
Gespräche?
Ich habe gleich nach den ersten An-
zeichen, dass wir als Landeshaupt-
stadt Potsdam einen Fehler gemacht 
haben, den es schnellstmöglich zu 
korrigieren gilt, eine Arbeitsgruppe 
vorgeschlagen, in der die Kita-Trä-
ger, der Elternbeirat der Stadt, die 
Stadtverordneten und die Verwal-
tung vertreten sind. Diese arbeitet 
derzeit gemeinsam mit zwei Rechts-
anwaltskanzleien an der Klärung al-
ler Fragen. Parallel dazu haben wir 
als Stadt mehrere Veranstaltungen 
mit den Eltern- und Trägervertretern 
durchgeführt und uns den Fragen 
gestellt. Es gibt gemeinsam von El-

Mike Schubert Foto: privat

„Kita-Beiträge“ Foto: SGK-Brandenburg
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ternbeirat, Trägervertretern und 
Stadt Potsdam veröffentlichte Eltern-
briefe, in denen wir transparent über 
Sachstände informieren. Zusätzlich 
habe wir eine Internetseite mit Ser-
vicetelefonnummer und Mailadresse 
geschaltet, um Fragen der Eltern di-
rekt und unkompliziert bearbeiten zu 
können. Wir werden auch jeden wei-
teren Schritt öffentlich darstellen. Es 
geht vor allem darum, Vertrauen bei 
allen Beteiligten wiederherzustellen. 
Das geht nur mit Transparenz und 
Offenheit.

Welche Aspekte wären dabei in 
einer Mustersatzung besonders 
wichtig?
Ich persönlich hätte mir einen Rah-
men des Landes gewünscht. So 
bleibt uns derzeit nur selbst die 
Möglichkeit, eine Empfehlung für 
die Erhebung von Elternbeiträgen 
zu erstellen. Was dabei auffällt, ist 
die Tatsache, dass viele Begriffe im 
Kitagesetz einen großen Spielraum 
für rechtliche Auslegungen zulas-
sen. Wenn ich allein den Streit um 
die Frage, wer welche Kostenart 
trägt, anschaue, spricht viel für eine 
einheitliche Vorgabe, zumindest als 
Rahmen.

Welche Vorteile hätte die Ein-
heitlichkeit aller Kita-Satzungen? 
Wenn Satzungstext und Kalkulation 
einheitlichen Standards folgen wür-
den, gäbe es eine höhere Rechtssi-
cherheit. Und wir würden eine Ver-
gleichbarkeit bei den Kitabeiträge im 
Land bekommen. Das wäre hilfreich.

Was wären die Konsequenzen 
bzw. worin bestehen die Gefah-
ren, wenn sich keine Einigung 
erzielen lässt und jede Einrich-
tung eine eigene Satzung erar-
beitet, auf deren Grundlage sie 
die Beiträge erheben möchte?
Bezogen auf die Potsdamer Situa-
tion würde es bedeuten, dass wir 
im Stadtgebiet 118 unterschiedliche 
Satzungen hätten und die Gefahr 
bestünde, dass neben dem pädago-
gischen Konzept und der Entfernung 
auch der Preis eine Rolle bei der 
Auswahl der Kitas spielt. Im Interes-
se der Kinder sollten aber die Inhalte 
im Mittelpunkt stehen und da hätte 
ich bei einer solchen Wettbewerbssi-
tuation Bedenken. 

Würde dies automatisch bedeu-

ten, dass die Elternbeiträge auch 
für die Zukunft sinken?
Nicht zwingend. Wenn wir jetzt 
neu kalkulieren, kann das einmalig 
der Fall sein. Aber es bleibt ja im 
Grundsatz dabei, dass Eltern anteilig 
natürlich weiter an Kosten beteiligt 
werden. Und die unterliegen, wie 
alle anderen Dienstleistungen, auch 
allgemeinen Preissteigerungen. 

Müssen die Satzungen bis zum 
Beginn des Kitajahres am 1. Au-
gust fertig sein, weil die Träger 
eine rechtskonforme Grundlage 
für das Erheben der Beiträge 
benötigen? Das wäre ein sehr 
straffer Zeitplan. Ist das Ziel 
noch erreichbar?
Der Zeitplan ist sehr straff. Aber wir 
wollen wieder eine rechtssichere Si-
tuation für die Eltern herstellen. Aus 
den Beitragstabellen muss für Eltern 
wieder der zu zahlende Beitrag er-
sichtlich sein.

Gleichzeitig wird das Gesetz 
zum Einstieg in die Elternbei-
tragsfreiheit in Kitas seit Anfang 
März im Landtag beraten und 
wird dort, nach der 1. Lesung im 
Plenum, in den Fachausschüssen 
beraten. Worum geht es dabei?
Die rot-rote Landesregierung will mit 
dem Gesetz das beitragsfreie letzte 
Kitajahr einführen. Als Einstieg in ei-
ne beitragsfreie Kita ist dies zu be-
grüßen. 

Was würde das für die Stadt 
Potsdam bedeuten und müsste 
dies auch noch in die Satzung 
bis Anfang August eingearbeitet 
werden? 
Für uns wird der Zeitplan dadurch 
noch sportlicher. Der Landtag ent-
scheidet am 30. Mai über das Gesetz 
und wir haben eine Woche später 
unsere letzte Stadtverordnetenver-
sammlung. Das heißt, alle Vorar-
beiten müssen unter Vorbehalt ge-
macht werden. Aber ich bin vorsich-
tig optimistisch, dass wird dies alles 
bis zum Beginn des neuen Kitajahres 
schaffen.

Mike Schubert ist seit September 
2016 Beigeordneter für Soziales, Ju-
gend, Gesundheit und Ordnung in der 
brandenburgischen Landeshauptstadt 
Potsdam. 
 
Das Interview führte Rachil Rowald.

Weitere Informationen im Netz: 
 www.bnr.de

„ Die Bekämpfung 
von Rechts
extremismus ist 
nach wie vor ein 
aktuelles und 
zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach 
rechts‘ regelmäßig 
liest, erkennt 
die aktuellen 
Gefahren von 
Rechtsaußen und 
kann sachkundig 
argumentieren.“ 
 
Schirmherrin Ute Vogt
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Die Akademie Besser Bürgermeistern
Das Handwerkszeug, das Wissen und das Auftreten

Autorin Rachil Rowald

Am 5. April dieses Jahres wurde in 
einem Radiobeitrag des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg zu den parteilo-
sen Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern im Land Brandenburg die 
Akademie „Besser Bürgermeistern“ 
der SGK Brandenburg besonders 
positiv erwähnt. Und tatsächlich ist 
das Programm dazu gedacht, Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister 
dabei zu unterstützen ihr Amt aus-
zuüben, aber auch allen kommu-
nalpolitisch Interessierten entspre-
chendes Wissen zu vermitteln, un-
abhängig davon, ob sie sich für eine 
Kandidatur interessieren oder nicht. 
Die Auswahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten liegt ja ohnehin bei den 
Ortsvereinen. 

Der Hintergrund dieser Seminare 
ist der folgende: Bürgermeisterei 
ist kein Ausbildungsberuf und man 
kann es auch nicht studieren. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen sehr 
vielfältig, die vorhandenen Kenntnis-
se und Erfahrungen jedoch sehr un-
terschiedlich und nicht immer steht 
einem Neuling eine wohlwollende 
Vorgängerin oder ein wohlwollender 
Vorgänger als Mentorin oder Mentor 
beiseite. 

Aber auch andere erfahrene und we-
niger erfahrene Kommunalpolitikerin-
nen und -politiker sowie kommunal-
politisch Interessierte nahmen Anre-
gungen zu Handwerkszeug, Auftre-
ten und Fachkenntnissen gerne an. 

Mit Ende des Jahres 2017 und zu Be-
ginn des Jahres 2018 fand deshalb 
nun der zweite Durchgang der Aka-
demie BESSER BÜRGERMEISTERN 
statt. Die engagierten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern konnten so-
wohl an klassischen Schulungen als 
auch an Seminaren und Workshops 
teilnehmen, in denen Fakten und 
Wissen ebenso vermittelt wurden 
wie persönliche, soziale und metho-
dische Kompetenzen. 

Vielfältiges Programm
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer konnten lernen, woher die 
Kommunen ihre finanziellen Mittel 
bekommen, aber auch wie sie ver-
gaberechtskonform wieder ausge-
geben werden. Wie strategische 
Planung gelingt, aber auch welche 
Compliance-Regeln zu beachten 
sind. Dem Bereich „Social Media“ 
wurden ebenfalls zwei Module ge-
widmet. Abgerundet wurde dies 
mit Beiträgen zur Jugendbeteili-
gung in den Kommunen und zu 
dem Zusammenhang von Politik 
und Werten sowie mit einer zwei-
tätigen Veranstaltung zu Stil, Rhe-
torik und Auftreten. 

Bei gemeinsamen Kaminabenden, 
teilweise ohne Kamin, kamen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht nur miteinander ins Gespräch, 
sondern unter anderem auch mit 
der Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Inneres und Kommunales 
im Landtag Brandenburg, Klara 
Geywitz, und dem Ersten Beige-
ordneten der Stadt Ludwigsfelde, 
Christian Großmann. Die meisten 
Nachfragen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer betrafen zumeist 
praktische Erfahrungen, die die 
Gäste in ihren verschiedenen Rollen 
gemacht haben. Und die gegensei-
tige Vernetzung hat sicherlich auch 
nicht geschadet. 

Kommunalakademie-Termine
Auch wenn es in diesem Jahr kei-
nen Durchgang mehr geben wird, 
möchten wir in diesem Zusammen-
hang die Leserinnen und Leser auf 
die Kommunalakademie der SGK-
Brandenburg unter dem Motto  
„Vom Engagement zur Verantwor-
tung“  hinweisen, in der, wie in der 
Vergangenheit auch, vergleichbar  
umfangreiches Wissen sowie Kom-
petenzen vermittelt werden sollen. 

In diesem Jahr ist sie an den fol-
genden Tagen geplant: 28./29. 
September, 19./20. Oktober, 7./8. 
Dezember und 14./15. Dezember. 
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Immer Ärger mit den Satzungen
Ein Einblick in das kommunale Satzungsrecht – Teil 1

Autorin Rachil Rowald

Fehler passieren …
Letztes Jahr erklärte das Oberver-
waltungsgericht Berlin-Branden-
burg, wie bereits im Editorial zu 
lesen, die Kita-Gebührensatzung 
der Stadt Rathenow für unwirksam 
und zahlreiche Kommunen prüften 
ihre Satzungen darauf hin, ob in ih-
nen das Kommunalabgabengesetz 
des Landes Brandenburg als Erhe-
bungs- bzw. Kalkulationsgrundlage 
genannt oder kalkulatorische Zinsen 
zur Berechnung der Elternbeiträge 
herangezogen wurden. Gleichzeitig 
befanden und befinden sich einige 
Straßen(aus)baubeitragssatzungen, 
auch unabhängig von Forderungen 
nach einem grundsätzlichen Ver-
zicht der Beiträge, in der Diskussi-
on und auch Friedhofssatzungen 
wurden oder werden überarbeitet. 
Und während Sie diese Zeilen lesen 
wird sicherlich irgendwo gerade ei-
ne kommunale Satzung erarbeitet, 
geändert, diskutiert oder überprüft. 

Es gibt Hauptsatzungen, Denkmal-
bereichssatzungen, Erhaltungssat-
zungen, Klarstellungssatzungen, 
Kostenbeitragssatzungen, Gestal-
tungssatzungen, Zweitwohnungs-
steuersatzungen, Straßenreini-
gungssatzungen, Einwohnerbetei-
ligungssatzungen, Entschädigungs-
satzungen, Abrundungssatzungen, 
Gebührensatzungen und viele wei-
tere mehr. Zu nennen sind sicherlich 
auch die unbedingten Pflichtsatzun-
gen, die verbindlich zu erlassen sind 
und denen im Land Brandenburg mit 
§65 Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) für die 
(internen) Haushaltssatzungen und 
§4 BbgKVerf für die Hauptsatzun-
gen spezielle Vorschriften gewidmet 
sind. 

Darüber hinaus gibt es noch den Be-
bauungsplan, der nach §10 Absatz 1 
des Baugesetzbuches als Satzung er-
geht, und den Flächennutzungsplan, 
der zwar keine Satzung ist, aber zum 
Teil wie eine solche behandelt wird 
(siehe auch §3 Absatz 6 BbgKVerf). 
So führen sowohl Potsdam als auch 

Prenzlau auf ihren Internetseiten um 
die 40 Satzungen auf.

Was aber macht nun die rechtsiche-
re Ausgestaltung von kommunalen 
Satzungen so schwierig? Sind es die 
formellen Anforderungen, die an 
das Zustandekommen gestellt wer-
den, oder die übergeordneten Nor-
men, denen eine Satzung genügen 
muss? Oder sind es die Inhalte, die 
verständlich und umsetzbar sein 
sollten, aber oftmals auch auf sehr 
komplexe Lebenssachverhalte an-
wendbar sein müssen? Oder sind 
es rechtliche oder gesetzgeberische 
Entwicklungen, die beim Zustande-
kommen einer Satzung nicht immer 
berücksichtigt wurden und zum Teil 
auch nicht berücksichtigt werden 
konnten? Tatsächlich müsste die Ant-
wort lauten: ein wenig von allem, 
nicht zuletzt weil jede Satzung an-
ders ist, die Gemeindevertretungen 
sich voneinander unterscheiden, die 
örtlichen Bedarfe nicht immer ver-
gleichbar sind und Entwicklungen 
zwar oft absehbar sein können, es 
aber nicht immer sind. 

Werden dann jedoch Satzungsfehler 
gemacht, zeigt sich dies im Zweifel 
bei einer gerichtlichen Überprüfung. 
Das kann bei sehr konfliktanfälligen 
Satzungen, wie Beitrags- und Ge-
bührensatzungen, nicht unerhebli-
che Folgen haben.

So stellen sich bei der Satzungsge-
bung eine ganze Reihe von Fragen, 
wie unter anderem:  

1. Ist eine Ermächtigungsgrundlage 
zu beachten?

2. Sind alle formellen Erfordernisse 
eingehalten worden?
dabei insbesondere 
 a. Wurden die erforderlichen Zu-
ständigkeiten eingehalten (die Ge-
meindevertretung im „Wirkungskreis 
der Gemeinde“)?
 b. Gab es ein ordnungsgemäßes 
Verfahren in der Gemeindevertre-
tung (u. a. Einberufung, Tagesord-

nung, Beschlussfähigkeit, Öffentlich-
keit, ordnungsgemäße Beschlussfas-
sung, das Fehlen von Ausschluss-
gründen)
 c. Wurde die Satzung ordnungs-
gemäß ausgefertigt und verkündet/
bekannt gemacht? 
 d. Und wenn dann doch Fehler 
passiert sind, wurden sie eventuell 
geheilt? 
 e. Ist eine Genehmigung erforder-
lich und wurde sie dann auch einge-
holt?  

3.  Waren die so genannten materiel-
len Voraussetzungen gegeben?
unter anderem
 a. Lagen die in der Ermächtigungs-
grundlage genannten Voraussetzun-
gen vor?
 b. Verstößt die Satzung auch nicht 
gegen höherrangiges Recht? 
 c. Wurden verwaltungsrechtliche 
Grundsätze beachtet?
 d. Ist die Satzung hinreichend be-
stimmt etc.? 

Sich bei der Satzungsgebung an 
Schemata zu orientieren, kann hilf-
reich sein, reicht jedoch oft nicht aus. 
Hilfreicher sind hingegen sicherlich 
Mustersatzungen. Denn selbst eine 
langjährige Übung im Erlass von Sat-
zungen muss nicht unbedingt hei-
ßen, dass bislang alles rechtlich auch 
unangreifbar war. Der Teufel steckt 
oftmals im Detail und nichts kann 
schädlicher sein, als ein „Das haben 
wir immer schon so gemacht!“. Nicht 
zuletzt weil rechtliche Vorgaben und 
Einschätzungen sowie eine entspre-
chende Rechtsprechung sich ändern 
und damit auswirken können. 

Deutlich machen dies umfassende 
Ausarbeitungen, wie zum Beispiel 
das Kompendium der Arbeitsgruppe 
AG 17 vom letzten November, das zu 
einer besseren Orientierung um den 
§17 des Brandenburgischen Kita-Ge-
setzes beitragen soll und in dem auf 
nicht weniger als 140 Seiten Hinwei-
se für Kostenbeitragssatzungen und 
Kostenbeitragsordnungen gegeben 
werden. Das verdeutlicht sicherlich, 

was es so schwer macht rechtssi-
chere Satzungen zu verfassen (und 
warum eine komplette Abhandlung 
diesen Rahmen hier auch sprengen 
würde).  

Wann ist eine Ermächtigungs-
grundlage erforderlich?
Was gibt den Kommunen das Recht, 
Satzungen oder auch eine bestimm-
te Satzung erlassen zu können? Im 
Bereich der Pflichtaufgaben zur Er-
füllung nach Weisung können Sat-
zungen, so sieht es §3 Absatz 1 Satz 
2 BbgKVerf vor, ohnehin nur dann 
erlassen werden, wenn dies in einem 
Gesetz vorgesehen ist. Sie benötigen 
also ohnehin eine Ermächtigungs-
grundlage, eine Vorschrift, die die 
Satzungsgebung auch explizit vor-
sieht. 

Aber wie sieht das mit den anderen 
Satzungen aus? Kurz gesagt: Grund-
sätzlich bedürfen sie keiner speziel-
len gesetzlichen Ermächtigung. Das 
Recht dazu ergibt sich nämlich schon 
daraus, dass Satzungen von demo-
kratisch gewählten Organen der 
Selbstverwaltungskörperschaft, also 
der Gemeindevertretung oder einer 
anderen juristischen Person mit dem 
Recht der Selbstverwaltung, erlassen 
werden. Artikel 28 des Grundgeset-
zes garantiert den Gemeinden, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln. 
In Brandenburg ist dieses Recht zur 
kommunalen Selbstverwaltung in 
Artikel 97 der Verfassung des Landes 
Brandenburg normiert. Damit wurde 
ihnen auch die Satzungskompetenz, 
also ein eigener Rechtsetzungsbe-
reich übertragen, der sich durch 
die demokratische Begründung des 
satzungsgebenden Organs aus sich 
selbst heraus legitimiert.

Nach §3 der Kommunalverfassung 
für das Land Brandenburg können 
nun Gemeinden, um dieses Recht 
auszuüben, ihre Angelegenheiten 
durch Satzung regeln, soweit die 
Gesetze nichts anderes bestimmen, 
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insbesondere um immer wiederkeh-
rende Situationen ganz abstrakt zu 
regeln, also für eine Vielzahl von 
Fällen und eine unbestimmte Anzahl 
von Personen. 

Gleichzeitig aber zeigen sich auch 
hier Grenzen. So reicht diese Befugnis 
dann nicht aus, wenn in Grundrech-
te eingegriffen wird. Dann bedarf es 
einer speziellen Ermächtigung in ei-
nem so genannten formellen Gesetz, 
also einem, das von einem Parlament 
beschlossen wurde. Und das sind die 
Gemeindevertretungen nun einmal 
nicht, sie sind Verwaltungseinheiten 
der Länder, wenn auch mit Selbst-
verwaltungsrechten ausgestattet.

Vor dem Hintergrund der Wesent-
lichkeitstheorie, wonach im Bereich 
der untergesetzlichen Normsetzung 
„wesentliche Entscheidungen“ durch 
ein Parlament selbst getroffen wer-
den müssen, gilt dies vor allem für 
grundrechtsintensive Bereiche. Die 
allgemeine Satzungsermächtigung, 
wie sie oben ausgeführt ist, reicht 
dafür dann nicht mehr aus, weil sie 
zu allgemein und unbestimmt ist. So 
ist zum Beispiel die Einrichtung eines 
Anschluss- und Benutzungszwangs 
mit hoheitlichem Zwang gegenüber 
den Betroffenen verbunden und 
bedarf deshalb einer besonderen 
Grundlage. Auch Steuern, die als 
Vermögensbelastung jedenfalls in 
Artikel 2 I GG eingreifen, müssen 
auf eine spezialgesetzliche Grundla-
ge zurückzuführen sein. 

Ist jedoch eine solche erforderlich, 
lag der Satzung aber nicht zugrunde, 
kann dies schwerwiegende Folgen 
haben, gerade weil sich dies nicht 
nur auf einen Einzelfall auswirkt, 
sondern immer auf eine Vielzahl von 
Fällen. Es ist also immer auch zu ent-
scheiden, wie weit der Parlaments-
vorbehalt geht oder auch wie weit 
die verfassungsrechtlich gemeind-
liche Selbstverwaltungsgarantie 
reicht. Denn kommunale Satzungen, 
denen die Ermächtigungsgrundlage 
fehlt, sind nichtig.

Anzumerken ist zudem, dass die 
Ermächtigungsgrundlage selber an 
sich nicht unbedingt in der Satzung 
zitiert werden muss. Grundsätzlich 
gilt dies auch für Satzungen, die im 
Bereich der Pflichtaufgaben zur Er-
füllung nach Weisung ergehen (vgl. 

§3 Absatz 1 Satz 2 BbgKVerf), die 
sich also auf eine Spezialermächti-
gung beziehen. Auch bei ihnen ist 
nicht ausdrücklich ein Zitiergebot 
vorgesehen, auch wenn das nicht 
unumstritten ist. Empfehlenswert ist 
es aber, die Ermächtigungsgrundla-
ge wenigstens in der Präambel zu 
nennen, auch wenn in der jüngeren 
Vergangenheit die Nennung von 
Erhebungsgrundlagen, hier ist zu 
unterscheiden, zu Komplikationen 
führte. 

Formelle Rechtmäßigkeits-
voraussetzungen und ihre 
Fehleranfälligkeit
Die größten Fehlerquellen verbergen 
sich sicherlich in den formellen Recht-
mäßigkeitsvoraussetzungen (Zu-
ständigkeit, Verfahren, Form). Nicht 
selten sind davon die Vorschriften 
zur Vorbereitung und Durchführung 
betroffen, die auch für andere Be-
schlüsse der Gemeindevertretungen 
gelten. Dazu gehören unter anderem 
die Vorgaben zur ordnungsgemäßen 
Einberufung der Gemeindevertre-
tung (§34 BbgKVerf), insbesondere 
zur ordnungsgemäßen Ladung, zur 
Tagesordnung (§35 BbgKVerf), zur 
Einhaltung der Öffentlichkeit (§36 
BbgKVerf), zur Beschlussfähigkeit 
(§38 BbgKVerf), zur Beschlussfas-
sung (§39 BbgKVerf), zur Mitwir-
kung ehrenamtlich Tätiger, sofern 
sie befangen sein könnten, und sol-
che aus der Geschäftsordnung. Hier 
lohnt es sich immer besonders genau 
zu arbeiten. Denn tatsächlich bilden 
formelle Fehler zwar selten den Mit-
telpunkt von Auseinandersetzungen 
um kommunale Satzungen, bieten 
sich jedoch dem jeweiligen Kritiker 
besonders an, wenn eine Satzung 
aus anderen, zumeist politischen, 
Gründen ohnehin abgelehnt wird. 

Verhältnismäßig einfach sollte noch 
die Frage der Zuständigkeit zu klä-
ren sein. Sie liegt grundsätzlich bei 
der Gemeindevertretung, und auch 
nur, soweit es um die eigenen An-
gelegenheiten der Gemeinde geht. 
Daran fehlt es aber unter anderem, 
wenn in staatliche Kompetenzen 
oder die einer anderen Gemeinde 
eingegriffen werden würde. So kann 
die Stadt Brandenburg keine Sat-
zung erlassen, mit der sie die Anzahl 
der Finanzämter im Land Branden-
burg und dabei insbesondere in der 
Uckermark festlegt, sie kann aber 

auch nicht in die Bauleitplanung von 
Großbeeren oder Ludwigsfelde ein-
greifen. 

Zwar kann nach §58 Absatz 1 Bbg-
KVerf grundsätzlich auch der jewei-
lige Hauptverwaltungsbeamte in 
dringenden Angelegenheiten ent-
scheiden, wenn eine Erledigung in 
Eilfällen nicht bis zu einer vereinfacht 
einberufenen Sitzung der Gemein-
devertretung aufgeschoben werden 
kann. Aber dies würde einen Eilfall 
voraussetzen, bei dem ein Abwarten 
auf einen Beschluss der Gemeinde-
vertretung zur Abwehr einer Gefahr 
oder eines erheblichen Nachteils 
für die Gemeinde nicht möglich ist. 
Dies ist nur in sehr wenigen und un-
gewöhnlichen Konstellationen bei 
Satzungen überhaupt denkbar. Ver-
einzelt, aber nicht immer erfolgreich, 
wurden solche Eilfälle damit begrün-
det, dass die Erhebung von Gebüh-
ren schnellstmöglich sicher gestellt 
werden sollte. 

Weniger selten sind sicherlich Fäl-
le – das liegt wohl in der Natur der 
Sache und ist zumeist den „Kräfte-
verhältnissen“ in den Vertretungen 
geschuldet – in denen der §22 Bbg 
KVerf geltend gemacht wird. Die 
Vorschrift betrifft das sogenannte 
Mitwirkungsverbot, also Vorgänge, 
bei denen ein ehrenamtlich Tätiger 
schon deshalb nicht beratend oder 
entscheidend mitwirken sollte, weil 
es ihm oder einem Angehörigen, 
oder einer Angehörigen einen Vor- 
oder auch einen Nachteil bringen 
kann. Das wird allerdings in den 
meisten Fällen sehr unterschiedlich 
beurteilt. Nicht immer fühlt sich je-
mand befangen, wenn er oder sie es 
denn tun sollte, aber auch die Ge-
genseite unterstellt oft allzu leicht 
persönliche Interessen einzelner Ver-
tretungsmitglieder, ohne dass dies 
immer zutreffend wäre. 

Manchmal muss auch 
die Form stimmen
Eine Satzung ist auszufertigen und 
bekannt zu machen. Eine ordnungs-
gemäße Ausfertigung ist die Her-
stellung der Originalurkunde durch 
die Unterzeichnung (und Datierung) 
durch den Hauptverwaltungsbeam-
ten mit seinem ausgeschriebenen 
Familiennamen (vgl. §3 Absatz 3 
Satz 1 BbgKBVerf). Damit bestätigt 
er, oder bei Verhinderung sein Stell-

vertreter, dass eine Satzung mit dem 
übereinstimmt, was die Gemeinde-
vertretung zuvor beschlossen hat. 
Leichtere Fehler kann er ohne Wei-
teres berichtigen. Ist ein Wort falsch 
geschrieben, kann er es also korri-
gieren. Größere Änderungen, wie 
Neuberechnungen, können jedoch 
Probleme bereiten, auch wenn er 
sie für erforderlich hält. Hier ist im 
Zweifel ein erneuter Beschluss einzu-
holen. 

Umstritten ist allerdings, ob er damit 
auch zum Ausdruck bringt, dass al-
le erforderlichen Rechtsvorschriften 
beachtet wurden. In dem Zusam-
menhang gewinnt allerdings der §55 
Absatz 1 BbgKVerf Bedeutung. Da-
nach hat der Hauptverwaltungsbe-
amte Beschlüsse der Gemeindever-
tretung zu beanstanden, wenn er der 
Auffassung ist, dass sie rechtswidrig 
sind. Der Hauptverwaltungsbeamte 
hat zu prüfen, ob die Satzung unter 
Beachtung der oben genannten Vor-
schriften formell ordnungsgemäß 
zustande gekommen ist, aber auch 
ob sie materiell rechtmäßig ist, also 
nicht gegen höherrangiges Recht 
verstößt. Gibt es Grund zur Bean-
standung, die aber zu keinem Er-
gebnis führt, insbesondere zu einer 
Änderung des Satzungsbeschlusses, 
kann es sein, dass die Kommunalauf-
sicht um eine Entscheidung gebeten 
wird. Es gab allerdings auch schon 
Fälle, in denen sich die Diskussion 
um eine Satzung auf die Frage verla-
gerte, ob der Hauptverwaltungsbe-
amte eine Pflicht gehabt hätte eine 
Satzung zu beanstanden, auch wenn 
er sie für rechtmäßig hielt – die Geg-
ner der Satzung dies aber anders 
sahen. 

Weiter geht es mit der Bekanntma-
chung, aber auch mit den Möglich-
keiten, ob und wie die Verletzung 
bestimmter Verfahrensvorschriften 
entweder unbeachtlich ist oder we-
gen Fristablaufs nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, mit etwaigen 
Genehmigungserfordernissen und 
mit materiellrechtlichen Aspekten in 
der kommenden Ausgabe. 


